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Corporate Governance Bericht inkl. Erklärung zur Unternehmensführung 

 

Corporate Governance beinhaltet das gesamte System der Leitung und Überwachung eines Unternehmens, seiner 

geschäftspolitischen Leitlinien und Grundsätze sowie des Systems der internen und externen Kontroll- und 

Überwachungsmechanismen. Gute und transparente Corporate Governance ist bei der BBI Immobilien AG auf die 

nachhaltige Wertschöpfung und Bestandssicherung  des Unternehmens im Interesse der Anleger, Kunden, Mitarbeiter 

und aller übrigen Stakeholder ausgerichtet.  

In dieser Erklärung berichtet der Vorstand und Aufsichtsrat der BBI gemeinsam, gem. § 289a HGB über die Prinzipien 

der Unternehmensführung sowie gemäß § 161 AktG und Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex 

(DCGK) über die Corporate Governance im Unternehmen. Die Erklärung beinhaltet die Entsprechenserklärung, 

Angaben zu Unternehmensführungspraktiken, die Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und 

Aufsichtsrat sowie wesentliche Strukturen der Corporate Governance. 

 

Entsprechenserklärung 

Gemeinsame Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG 

zu den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex („Kodex“) gem. § 

161 AktG.  

Vorstand und Aufsichtsrat der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG („Gesellschaft“) erklären gemäß § 161 AktG, 

dass seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Mai 2016 den Empfehlungen der vom Bundesministerium der 

Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 12. Juni 2015 bekannt gemachten Fassung des Deutschen Corporate 

Governance Kodex vom 5. Mai 2015 mit folgenden Ausnahmen entsprochen wurde und wird. 

Ziffer 3.8 Abs. 2 und 3 des Kodex: Die Gesellschaft hat für den Vorstand und den Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung 

abgeschlossen. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des § 93 Absatz 2 Satz 3 AktG wurde für den Vorstand ein 

Selbstbehalt von 10% vereinbart. Auf einen Selbstbehalt für die Aufsichtsratsmitglieder wurde hingegen verzichtet. Ein 

Selbstbehalt hat nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat keine Auswirkungen auf das 

Verantwortungsbewusstsein und die Loyalität, mit denen die Mitglieder des Aufsichtsrats die ihnen übertragenen 

Aufgaben und Funktionen wahrnehmen.  

Ziffer 4.2.1 Satz 1 des Kodex: Die Gesellschaft verfügt aus Effizienzgründen aufgrund der Größe der Gesellschaft nur 

über ein einzelnes Vorstandsmitglied und wird durch dieses alleine vertreten.  
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Ziffer 5.1.2 Abs. 1 Satz 2 des Kodex: Die Gesellschaft verfügt aus Effizienzgründen nur über ein einzelnes, bewährtes 

Vorstandsmitglied, so dass eine Berücksichtigung von Vielfalt (Diversity) bei der Zusammensetzung des Vorstands 

durch den Aufsichtsrat entfällt. 

Ziffer 5.1.2 Abs. 2 Satz 3 und Ziffer 5.4.1 Abs. 2 Satz 1 des Kodex: Eine pauschalisierte Altersgrenze für Vorstands- 

und Aufsichtsratsmitglieder hält die Gesellschaft für nicht angemessen. Die Fähigkeit ein Unternehmen erfolgreich zu 

führen oder den Vorstand als Aufsichtsrat in der erforderlichen Form bei der Geschäftsführung zu überwachen entfällt 

aus Sicht der Gesellschaft nicht mit dem Erreichen einer bestimmten Altersgrenze. 

Ziffer 5.3 des Kodex: Aufgrund der Größe des Aufsichtsrats ist aus Sicht der Gesellschaft die Bildung von Ausschüssen 

insgesamt nicht erforderlich, da in dieser Größenordnung ein effektives Arbeiten im Gesamtgremium ohne weiteres 

möglich ist. 

Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und Abs. 3 des Kodex: Der Aufsichtsrat der Gesellschaft benennt keine konkreten Ziele für seine 

Zusammensetzung. Der Aufsichtsrat hat sich bei seinen Wahlvorschlägen für den Aufsichtsrat bisher von der Eignung 

der Kandidaten leiten lassen mit dem Ziel, den Aufsichtsrat so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt 

über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderliche Erfahrung, Kenntnisse und Fähigkeiten 

verfügen. Dieses Vorgehen hat sich nach Überzeugung des Aufsichtsrats bewährt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft 

keine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat festgelegt. Der Aufsichtsrat hält eine zeitliche Dauer, 

die eine allgemeine Höchstgrenze für die Amtsdauer der Mitglieder des Aufsichtsrats festlegt, für nicht erforderlich, 

damit der Aufsichtsrat seinen ordnungsgemäßen Beratungs- und Überwachungsaufgaben nachkommen kann.  

Ziffer 5.4.1 Abs. 5 bis 7 des Kodex: Hinsichtlich der Empfehlung in Ziffern 5.4.1 Abs. 5 bis 7 des Kodex zur Offenlegung 

bestimmter Umstände bei Wahlvorschlägen des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sind die Anforderungen des 

Kodex unbestimmt und in ihrer Abgrenzung unklar. Es wird daher vorsorglich insoweit eine Abweichung vom Kodex 

erklärt. Dessen ungeachtet wird sich der Aufsichtsrat bemühen, den Anforderungen der Ziffern 5.4.1 Abs. 5 bis 7 gerecht 

zu werden. 

Ziffer 7.1.2 Satz 4 des Kodex: Die Gesellschaft veröffentlicht ihren jährlichen Geschäftsbericht gemäß § 37v I 1 WpHG 

innerhalb von 4 Monaten nach Ende des Berichtszeitraumes. Die Gesellschaft ist ein Unternehmen mittlerer Größe. 

Eine Veröffentlichung des Geschäftsberichts entsprechend den Empfehlungen des Corporate Governance Kodex wäre 

mit erheblichen Mehraufwendungen für die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG verbunden. 

BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG 

Ingolstadt, im Dezember 2016                                             Ingolstadt, im Dezember 2016  

 

 

Der Aufsichtsrat                                                                   Der Vorstand 
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Angaben zu Unternehmensführungspraktiken 

Für die BBI Immobilien AG sind die einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere das Aktien- und Kapitalmarktrecht, 

die Satzung der Gesellschaft, der Corporate Governance Kodex (DCGK) sowie die Geschäftsordnungen des 

Aufsichtsrates und des Vorstandes die Grundlage für die Ausgestaltung von Führung und Kontrolle des Unternehmens. 

Gute Corporate Governance bedeutet für die BBI Immobilien AG aber auch die Anwendung von 

Unternehmensführungspraktiken, die über gesetzliche Anforderungen hinausgehen. Für den Vorstand in diesem Sinne 

aktives und engagiertes Handeln aber auch flexibles und zeitnahes Reagieren auf Veränderungen die Grundlage für 

nachhaltigen Geschäftserfolg. Vertrauen aller Stakeholder in die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der BBI 

Immobilien AG sind erklärtes Ziel der Gesellschaft. 

 

Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat 

Wesensmerkmal des deutschen Aktienrechts ist das duale Führungssystem mit Vorstand und Aufsichtsrat. Der 

Vorstand ist das Leitungsorgan und der Aufsichtsrat das Kontrollorgan der Aktiengesellschaft. Der Vorstand leitet die 

Gesellschaft in eigener Verantwortung. Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand und berät ihn bei der Führung der 

Geschäfte. Er bestellt insbesondere auch die Mitglieder des Vorstands und ist für Vorstandsangelegenheiten zuständig. 

Der Vorstand besteht aus dem Alleinvorstand, Herrn Rainer Hettmer. Der Aufsichtsrat setzt sich aus drei Mitgliedern 

zusammen. Die laut Satzung jeweils für fünf Jahre gewählten Aufsichtsratsmitglieder spiegeln mit ihren beruflichen 

Erfahrungen die Aktivitäten der BBI Immobilien AG wider. 

Bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder werden neben der Erfahrung insbesondere die für die Wahrnehmung des Amts 

notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten beachtet. Ehemalige Vorstandsmitglieder der BBI Immobilien AG sind nicht 

im Aufsichtsrat vertreten. Aufgrund der Größe der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat keine Ausschüsse gebildet, da ein 

effektives Arbeiten im Gesamtgremium ohne weiteres möglich ist. Für seine Arbeit hat der Aufsichtsrat eine 

Geschäftsordnung festgelegt. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle drei Aufsichtsratsmitglieder an der 

Beschlussfassung teilnehmen. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Aufsichtsratsvorsitzende 

koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet die Sitzungen und nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach außen wahr. 

Im Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung werden Einzelheiten zur Tätigkeit des Aufsichtsrats im 

abgelaufenen Geschäftsjahr dargestellt. 

Vorstand und Aufsichtsrat der BBI Immobilien AG arbeiten eng und vertrauensvoll bei der Wahrnehmung ihrer 

gesetzlichen Aufgaben zusammen. Ziel ist die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes. Der Aufsichtsrat wird 

in Strategie und Planung sowie in alle Fragen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Für 

bedeutende Geschäftsvorgänge bestehen vom Aufsichtsrat festgelegte Zustimmungsvorbehalte. Der Vorstand 

informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, umfassend und zeitnah schriftlich sowie in den Aufsichtsratssitzungen über alle 

für das Unternehmen bedeutenden Entwicklungen und Ereignisse. Hierzu gehören die allgemeine 

Geschäftsentwicklung, Planung und Risikolage ebenso wie die vom Vorstand eingesetzten Compliance-Maßnahmen 
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zur Einhaltung von Regeln und Gesetzen im Unternehmen. Bei Bedarf tagt der Aufsichtsrat auch ohne den Vorstand 

und es finden außerordentliche Aufsichtsratssitzungen statt. Interessenskonflikte von Vorstands- und 

Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat offenzulegen sind, traten im Geschäftsjahr 2016 nicht auf. Berater- und 

sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen den Mitgliedern der Verwaltung und der Gesellschaft bestanden 

im Geschäftsjahr 2016 nicht. 

 

Festlegung von Frauenquoten in Führungspositionen 

Gem. §111 Abs. 5 AktG hat der Aufsichtsrat für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand Zielgrößen festgelegt. 

Als Zielgröße bis zum 30.06.2017 wurde jeweils eine Quote von 0 % festgelegt. Die aktuelle Quote liegt jeweils bei 0 

%. 

Gem. § 76 Abs. 4 AktG hat der Vorstand für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands 

Zielgrößen festgelegt. Als Zielgröße bis zum 30.06.2017 wurde jeweils eine Quote von 0 % festgelegt. Aktuell 

beschäftigt die Gesellschaft keine Mitarbeiter unterhalb des Vorstands. 

 

Weitere Elemente der Corporate Governance 

Information und Transparenz für Aktionäre 

Die Hauptversammlung ist nach dem Gesetz das Medium für die Aktionäre der BBI Immobilien AG zur 

Stimmrechtsausübung und zur Informationsbeschaffung. Unsere Aktionäre nehmen ihre Rechte in der jährlichen 

Hauptversammlung der Gesellschaft wahr. Die Hauptversammlung beschließt über alle durch das Gesetz bestimmten 

Angelegenheiten mit verbindlicher Wirkung für alle Aktionäre und die Gesellschaft.  

Alle gesetzlich erforderlichen Dokumente für die aktuelle Hauptversammlung sind gemäß den aktienrechtlichen 

Vorschriften auf unserer Internetseite in deutscher Sprache verfügbar. Dazu zählen die Einladung, die 

Tagesordnungspunkte und etwaige für die Beschlussfassung erforderliche Berichte und Informationen sowie weitere 

Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmabgabe bzw. zur Wahrung der Aktionärsrechte.   

Die Hauptversammlung wird mit dem Ziel organisiert, dass die Aktionäre zeitnah, umfassend und effektiv informiert 

werden. Bei Abstimmungen gewährt jede Aktie eine Stimme. Jeder Aktionär, der sich rechtzeitig gemäß den in der 

Einladung zur Hauptversammlung dargestellten Teilnahmebedingungen anmeldet, ist zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung berechtigt. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, haben 

die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auf von der BBI Immobilien AG ernannte weisungsabhängige Stimmrechtsvertreter 

zu übertragen oder durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Bevollmächtigten des 

Aktionärs vertreten zu werden. Der Stimmrechtsvertreter ist während der gesamten Dauer der Hauptversammlung 

erreichbar. Im Anschluss an die Hauptversammlung veröffentlichen wir die Präsenz und die Abstimmungsergebnisse 
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auf unserer Internetseite (www.bbi-immobilien-ag.de) unter der Rubrik „Investor Relations“. Die nächste ordentliche 

Hauptversammlung findet am 28. Juni 2017 in Ingolstadt statt. 

Alle Halbjahres- und Geschäftsberichte sowie die Zwischenmitteilungen sind auf der Internetseite der Gesellschaft 

abrufbar. Aktionäre, interessierte Investoren, Analysten sowie die Medien werden vom Vorstand regelmäßig, zeitgleich 

und unverzüglich über wesentliche Entwicklungen der Gesellschaft informiert. Über aktuelle Ereignisse und neue 

Entwicklungen informieren Corporate News bzw. gegebenenfalls Ad-Hoc-Mitteilungen. Die Internetseite der 

Gesellschaft (www.bbi-immobilien-ag.de) bietet der interessierten Kapitalmarktöffentlichkeit im Bereich „Investor 

Relations“ darüber hinaus umfangreiche Informationen zur BBI Immobilien AG. Wichtige Termine für die Aktionäre 

werden jährlich in einem Finanzkalender zusammengestellt und im Internet veröffentlicht. Die Finanzberichte, der 

Finanzkalender und die Ad-Hoc-Mitteilungen stehen im Internet (www.bbi-immobilien-ag.de) unter „Investor 

Relations“ zur Verfügung. 

 

Compliance 

Die BBI Immobilien AG ist als Bestandshalter von Gewerbeimmobilien auf ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinen 

Kunden, Aktionären und Geschäftspartnern angewiesen. Verhaltensweisen, die dieses Verhältnis schädigen könnten, 

oder aber den Kapitalmarkt in unfairer Weise beeinflussen oder dem Ansehen unseres Unternehmens abträglich sein 

könnten, müssen vermieden werden. 

Für die Gesellschaft, ihre Leitungs- und Kontrollgremien sowie ihre Mitarbeiter ist daher Compliance nicht nur die 

Einhaltung bestehender Gesetze, Richtlinien oder des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK), sondern auch 

die Einhaltung interner Anweisungen und Selbstverpflichtungen, um die Werte, Grundsätze und Regeln 

verantwortungsvoller Unternehmensführung im täglichen Geschäftsleben umzusetzen.  

 

Risikomanagement  
 
Zum Erfolg einer guten Corporate Governance trägt auch ein verantwortungsbewusster Umgang mit Geschäftsrisiken, 

d. h. ein wirksames Risikomanagement, bei. Ein solches Risikomanagement dient dazu, Risiken frühzeitig zu erkennen, 

zu bewerten und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Dem Vorstand der BBI Immobilien AG stehen dazu 

unternehmensspezifische Berichts- und Kontrollsysteme zur Verfügung, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Alle 

Bereiche des Unternehmens sind in diese Systeme eingebunden. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig 

über bestehende Risiken und deren Entwicklung. Der Aufsichtsrat befasst sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 

insbesondere mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses einschließlich der Berichterstattung, der 

Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagements, der Compliance sowie der Abschlussprüfung. 

Über die Grundsätze des Risikomanagementsystems sowie die aktuellen Unternehmensrisiken berichten wir im 

Risikobericht des Geschäftsberichts 2016, insbesondere auch mit dem Bericht zum rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontroll- und Risikomanagementsystem. 
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Rechnungslegung und Abschlussprüfung  

 
Die BBI Immobilien AG stellt den Jahresabschluss nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auf. Der 

Jahresabschluss wird vom Abschlussprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat der BBI Immobilien AG festgestellt. Die 

Hauptversammlung am 30. Juni 2016 hat auf Vorschlag des Aufsichtsrats die S&P GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Augsburg, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2016 gewählt. 

Die Prüfungen erfolgten nach den deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgelegten Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung. Bevor der Vorschlag zur Wahl 

des Abschlussprüfers unterbreitet wurde, holte der Aufsichtsrat vom Prüfer eine Erklärung ein, inwieweit Beziehungen 

des Prüfers sowie seiner Organe und Prüfungsleiter zu der Gesellschaft oder deren Organmitgliedern bestehen. Zweifel 

an dessen Unabhängigkeit bestanden nicht. Der Aufsichtsrat hat entsprechend Ziffer 7.2.3 des Corporate Governance 

Kodex mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass ihm dieser über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse 

unverzüglich berichtet, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. Ebenso legte er fest, dass der 

Prüfer den Aufsichtsrat informiert bzw. im Prüfungsbericht vermerkt, wenn er Abweichungen von der vom Vorstand und 

Aufsichtsrat abgegebenen Entsprechenserklärung feststellt. Solche Unstimmigkeiten wurden nicht festgestellt. Zudem 

wird der Abschlussprüfer entsprechend der gesetzlichen Bestimmung nach § 171 Abs. 1 AktG an der Bilanzsitzung des 

Aufsichtsrats teilnehmen und über die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung berichten. 

 

BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG 

Ingolstadt, 23. Februar 2017                                        Ingolstadt, 23. Februar 2017 

 

 

Der Aufsichtsrat                                                            Der Vorstand 

 


